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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Umsatzsteuerliche Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen 
eines Tankkartensystems 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 21. Januar 2025 ein 
Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Kraftstofflieferungen im 
Rahmen eines Tankkartensystems veröffentlicht. 

Der BFH hat mit Urteil vom 10. April 2003, V R 26/00 (BStBl II 2004 
S. 571) im Anschluss an das EuGH-Urteil vom 6. Februar 2003 in 
der Rechtssache. C-185/01, Auto Lease Holland (BStBl II 2004 S. 573) 
zur umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der Leistungsbeziehungen 
bei Kraftstofflieferungen an Kraftfahrzeug-Leasingnehmer entschieden. 

Mit BMF-Schreiben vom 15. Juni 2004 - IV B 7 – S 7100 – 125/04 hat die 
Finanzverwaltung zu dieser Rechtsprechung Stellung genommen. Das Schreiben 
enthält Kriterien zur Abgrenzung von Reihengeschäft und Finanzdienstleistung im 
Kfz-Leasingbereich. 

Nunmehr hat sich der EuGH in seinem Urteil vom 15. Mai 2019 in 
der Rechtssache C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic, mit der 
umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Umsätzen im Tankkartengeschäft 
befasst. Dabei hat er die Erwägungen, die seinem Urteil vom 6. Februar 2003, 
Rechtsache C-185/01, Auto Lease Holland, zugrunde liegen, auf die 
umsatzsteuerrechtliche Behandlung der in Rede stehenden Umsätze übertragen. 

Dazu das BMF: 

Die im BMF-Schreiben vom 15. Juni 2004, BStBl I S. 605, zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Kraftstofflieferungen im Kfz-Leasingbereich enthaltenen Kriterien 
zur Abgrenzung von Reihengeschäft und Finanzdienstleistung sind auch auf 
die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Umsätzen im Tankkartengeschäft 
anzuwenden. 

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) wird entsprechend ergänzt. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 21. Januar 2025, III C 2 - S 7116/00010/005/168.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-01-21-kraftstofflieferungen-tankkartensystem.pdf?__blob=publicationFile&v=4


3 

Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 30. Januar 2025 

 
 
Ein Rechtsmittelführer durfte unter der Geltung der Post-
Universaldienstleistungsverordnung bei normaler inländischer 
Briefpost darauf vertrauen, dass ein eingelieferter Brief am 
nächsten Werktag ausgeliefert wird, wenn nicht im Zeitpunkt der 
Absendung konkrete Anhaltspunkte dafür bestanden, dass die 
Laufzeit überschritten wird (Bestätigung der Rechtsprechung). Bei 
einer gewerblich geprägten Personengesellschaft, deren Tätigkeit 
ausschließlich darin besteht, einen Anteil an einer 
Kapitalgesellschaft zu halten, um daraus Dividendenerträge zu 
erzielen, die nach § 3 Nr. 40 (EStG) teilweise steuerfrei sind, 
stehen laufende Verwaltungs- und Konzernabschlusskosten mit 
zum Teil steuerbefreiten Einnahmen in einem wirtschaftlichen 
Zusammenhang im Sinne des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG.  
Zum Urteil 
 
 
Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio 
erwachsen dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig und sind 
daher nicht nach § 33 des Einkommensteuergesetzes als 
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Teilnahme an einem dort angebotenen, ärztlich 
verordneten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem 
Fitnessstudio voraussetzt. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 005/25. 
 
 
 
 
 
 
Ein Vollzeitstudium im Sinne des § 9 Abs. 4 Satz 8 des 
Einkommensteuergesetzes liegt nur vor, wenn das Studium nach 
der Studienordnung darauf ausgelegt ist, dass sich die 
Studierenden diesem --vergleichbar einem vollbeschäftigten 
Arbeitnehmer-- zeitlich vollumfänglich widmen müssen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil IV R 25/22: 
Postbeförderungsdauer 
bei normaler Briefpost; 
anteiliger Betriebs-
ausgabenabzug nach 
§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG 
für Verwaltungs- und 
Konzernabschlusskost
en einer Holding 
 
 
27. November 2024 
 

Urteil VI R 1/23: 
Mitgliedsbeiträge für 
ein Fitnessstudio sind 
keine außer-
gewöhnlichen 
Belastungen 
 
 
 
 
 
23. November 2024 
 

 

 
Urteil VI R 7/22: 
Fahrtkosten eines 
(nicht erwerbstätigen) 
Teilzeitstudierenden 
zwischen seiner 
Wohnung und seinem 
Studienort 
 
 
 
 
24. Oktober 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520002/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/mitgliedsbeitraege-fuer-ein-fitnessstudio-sind-keine-aussergewoehnlichen-belastungen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520003/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Neue Gesellschafter bei einer mittelbaren Änderung des 
Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft 
Wird eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft mittelbar beteiligte 
Personengesellschaft in die Gesellschafterstruktur eingefügt (Verlängerung der 
Beteiligungskette), ohne dass sich die Gesellschafter geändert haben, ist kein 
neuer Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft im Sinne von § 
1 Abs. 2a Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes hinzugekommen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Gesellschafter der Y-KG, die über die X-KG an der grundbesitzenden Klägerin 
(ebenfalls eine KG) beteiligt war, waren fünf natürliche Personen. In einer aus 
dem Dezember 2015 stammenden notariellen Urkunde wurde u.a. vereinbart, 
dass zwei Gesellschafter ihre Anteile von jeweils 20 % (insgesamt 40 %) an der 
Y-KG in eine neu zu gründende Personengesellschaft (S-KG), an der sie jeweils 
zu 50 % als Kommanditisten beteiligt waren, einbringen. Die in der notariellen 
Urkunde für die S-KG vorgesehene Unterschriftszeile blieb dabei allerdings leer. 
Gleichwohl wurde die S-KG als Kommanditistin der Y-KG im März 2016 ins 
Handelsregister eingetragen; eine Berichtigung erfolgte erst im Januar 2018 
(nach Ergehen des u.g. Feststellungsbescheids) dergestalt, dass die 
Einbringenden weiterhin Kommanditisten der Y-KG waren. Daneben kam es mit 
Blick auf die Beteiligungen der übrigen drei Gesellschafter der Y-KG und deren 
Beteiligung i.H.v. 60 % an der Y-KG unstreitig zu Anteilsbewegungen auf neue 
Gesellschafter i.S.d. § 1 Abs. 2a GrEStG. 
Das Finanzamt sah durch die Umstrukturierung den Tatbestand des § 1 Abs. 2a 
GrEStG als erfüllt an und erließ einen Bescheid über die gesonderte Feststellung 
der Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer. 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte keinen Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben. 
Mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand von den an einer 
Personengesellschaft beteiligten Personengesellschaften werden durch 
Multiplikation der Vomhundertsätze der Anteile am Gesellschaftsvermögen 
anteilig berücksichtigt (§ 1 Abs. 2a Satz 2 GrEStG). Nach dem eindeutigen 
Wortlaut der Norm sind Personengesellschaften danach als transparent 
anzusehen. 
Bei mehrstöckigen Personengesellschaften ist auf allen Ebenen der beteiligten 
Personengesellschaften durchzuschauen und sind dortige Veränderungen der 
jeweiligen Beteiligungsverhältnisse in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei 
sind nur diejenigen Veränderungen in den Beteiligungsverhältnissen relevant, 
durch die solche Rechtsträger neu beteiligt werden, an denen keine 
gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen können --natürliche und 
juristische Personen außer Kapitalgesellschaften-- (BFH, Urteil vom 24.04.2013 - 
II R 17/10, BStBl II 2013, 833, Rz 18). 
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Bei mehrstöckigen Personengesellschaften hat sich durch die Einfügung des 
neuen Satz 2 in § 1 Abs. 2a GrEStG durch das Steueränderungsgesetz 2015 als 
Reaktion des Gesetzgebers auf das BFH-Urteil vom 24.04.2013 - II R 17/10 
ergangen ist, hinsichtlich der Beurteilung von mittelbaren Änderungen des 
Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft nichts 
geändert. Es ist entgegen der Auffassung des Finanzamts weiterhin eine 
wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend. 
Wird eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft mittelbar beteiligte 
Personengesellschaft in die Gesellschafterstruktur eingefügt, ohne dass sich die 
Rechtsträger, an denen keine gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen bestehen 
können, geändert haben, ist kein neuer Gesellschafter der grundbesitzenden 
Personengesellschaft hinzugekommen. Die neu zwischengeschaltete, mittelbar 
an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Personengesellschaft 
stellt selbst -entgegen der Auffassung des Finanzamts (vgl. Gleich lautende 
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur Anwendung des § 1 Abs. 2a 
GrEStG vom 10.05.2022, BStBl I 2022, 801, Beispiel unter 5.3.2)- keinen "neuen 
Gesellschafter" im Sinne von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG dar. 
Der Übergang von 40 % der Anteile an der mittelbar zu 100 % an der Klägerin 
beteiligten X KG auf die W KG erfüllt den Tatbestand dieser Norm nicht, da die 
zuvor an der X KG zu 40 % beteiligten AB und CB nach der Abtretung weiterhin 
mittelbar zu 40 % über die W KG an der Klägerin beteiligt waren. Die W KG ist 
nicht als neue Gesellschafterin der grundbesitzenden Klägerin im Sinne des § 1 
Abs. 2a Satz 1 GrEStG anzusehen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. August 2024 (II R 16/22), veröffentlicht am 23. Januar 2025. 
 
Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grundbesitzes im 
Laufe des Erhebungszeitraums 
Hat eine Kapitalgesellschaft ihren gesamten Grundbesitz einen Tag vor Ablauf 
des Erhebungszeitraums ("zu Beginn des 31.12.") veräußert, kann sie die 
sogenannte erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des 
Gewerbesteuergesetzes nicht in Anspruch nehmen, da sie in diesem Fall nicht 
ausschließlich grundstücksverwaltend tätig war. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig ist, ob der Klägerin im Jahr 2016 (Streitjahr) die erweiterte Kürzung nach § 
9 Nr. 1 Satz 2 ff. des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zusteht. 
Die Klägerin ist eine 2013 gegründete GmbH, deren Unternehmensgegenstand 
der Erwerb, die Verwaltung (namentlich die Vermietung und Verpachtung) und die 
Veräußerung von Grundbesitz einschließlich der Durchführung von 
Baumaßnahmen auf fremdem Grundbesitz ist. 
Die Klägerin erwarb jeweils ein Immobilienobjekt in den Jahren 2013 und 2015 
und veräußerte diese im jeweiligen Folgejahr wieder. Der Übergang von Nutzen 
und Lasten für das im Jahr 2015 erworbene Objekt sollte "am Beginn des 
31.12.2016" erfolgen. 
Die Klägerin machte in der Gewerbesteuererklärung für das Streitjahr die 
erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG geltend. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510007/
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Das Finanzamt versagte der Klägerin die erweiterte Kürzung mit der Begründung, 
dass der Geschäftszweck der Klägerin der Erwerb und Verkauf von 
Grundstücken, nicht deren Verwaltung sei. Die einfache Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 
Satz 1 GewStG berücksichtigte das Finanzamt nicht. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision teilweise stattgegeben und die Entscheidung der 
Vorinstanz aufgehoben. 
Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft entschieden, dass die Klägerin im 
Streitjahr die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG beanspruchen 
kann. Allerdings steht ihr die -vom Finanzamt bislang nicht 
berücksichtigte- einfache Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG zu. 
Voraussetzung für die Gewährung der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG ist unter anderem, dass das Unternehmen -abgesehen von nach der 
Rechtsprechung als unschädlich angesehenen Nebentätigkeiten und den in § 9 
Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG zugelassenen Ausnahmen- ausschließlich eigenen 
Grundbesitz verwaltet und nutzt. Der Begriff der Ausschließlichkeit ist 
gleichermaßen qualitativ, quantitativ sowie zeitlich zu verstehen. 
In zeitlicher Hinsicht muss der Unternehmer während des gesamten 
Erhebungszeitraums der gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG begünstigten Tätigkeit 
nachgehen. Die erweiterte Kürzung kann nicht zeitanteilig gewährt werden (BFH, 
Beschluss vom 27.10.2021 - III R 7/19, BFH/NV 2022, 242, Rz 12). Wird nur 
während eines Teils des Erhebungszeitraums eine nicht begünstigte Tätigkeit 
ausgeübt, entfallen für den gesamten Erhebungszeitraum die Voraussetzungen 
der erweiterten Kürzung (BFH, Urteil vom 18.12.2019 - III R 36/17, BStBl II 2020, 
405, Rz 30, m.w.N.). 
Der Erhebungszeitraum für die Gewerbesteuer ist grundsätzlich das Kalenderjahr 
(§ 14 Satz 2 GewStG). Besteht die Gewerbesteuerpflicht nicht während des 
ganzen Kalenderjahrs, so tritt nach § 14 Satz 3 GewStG an die Stelle des 
Kalenderjahrs der Zeitraum der Steuerpflicht (abgekürzter Erhebungszeitraum). 
Am Erfordernis einer ausschließlichen Verwaltung und Nutzung eigenen 
Grundbesitzes fehlt es daher, wenn ein Unternehmer das letzte oder einzige 
Grundstück vor Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert und danach nur noch 
anderweitige Tätigkeiten ausübt. 
Eine "technisch bedingte" Ausnahme wird bei einer Veräußerung zum 31.12., 
23:59 Uhr, zugelassen (BFH-Urteil vom 11.08.2004 - I R 89/03, BStBl II 2004, 
1080, unter II.2.). 
Nach diesen Maßstäben ist der Klägerin im Streitjahr die erweiterte Kürzung 
gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht zu gewähren. Sie hat in zeitlicher Hinsicht 
nicht -wie von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gefordert- ausschließlich eigenen 
Grundbesitz verwaltet und genutzt oder neben eigenem Grundbesitz eigenes 
Kapitalvermögen verwaltet und genutzt. 
Die Klägerin hat ihr einziges Grundstück vor Ablauf des Erhebungszeitraums 
veräußert, denn nach den Vereinbarungen des Kaufvertrags vom xx.11.2016 
gingen Besitz, Nutzungen und Gefahr sowie Lasten, Verbrauchskosten, 
Verkehrssicherungspflicht und Haftung bereits zu Beginn des 31.12.2016 auf die 
Erwerberin über. Da die Klägerin als juristische Person über den 30.12.2016 
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ZUM SEMINAR 

hinaus fortbestand, dauerte auch ihre sachliche Gewerbesteuerpflicht über diesen 
Tag hinaus an und war der Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) nicht abgekürzt. 
Damit ist die Klägerin an einem Tag des Erhebungszeitraums (31.12.2016) nicht 
der begünstigten Tätigkeit (Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes) 
nachgegangen. Eine sogenannte technische Ausnahme (Veräußerung zum 
31.12., 23:59 Uhr) liegt nicht vor. 
Da auch eine Ausnahme wegen Geringfügigkeit nicht in Betracht kommt, ist das 
Ausschließlichkeitserfordernis nicht gewahrt und der Klägerin die erweiterte 
Kürzung zu versagen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 17. Oktober 2024 (III R 1/23), veröffentlicht am 23. Januar 2025. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 

Business Meldungen 
 
Stärkung der europäischen Unabhängigkeit im Pharmasektor: EU-Kommission 
genehmigt die Beihilfen Österreichs für Sandoz 
 
Die EU-Kommission hat mit ihrem Beschluss SA.62915 (2022/N) – Austria – Aid 
for maintaining Sandoz penicillin production in Kundl (Tyrol) vom 27.07.2023 
festgestellt, dass die beabsichtigte Beihilfe Österreichs zugunsten der Sandoz 
GmbH (nachfolgend „Sandoz“) mit Artikel 107 Abs. 3 lit. c AEUV vereinbar ist. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
PwC Tax Talk - Die wichtigsten 
Steueränderungen 2024/2025 
Webcast, 11.02.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/taxtalk
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510006/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/247174/no-extended-trade-tax-deduction-if-entire-property-is-sold-during-assessment-period/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247066/staerkung-der-europaeischen-unabhaengigkeit-im-pharmasektor-eu-kommission-genehmigt-die-beihilfen-oesterreichs-fuer-sandoz/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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